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Wılle, auf Anderungen hinzuarbeıten, ermutigt. Auft einıge kleinere Eintlüsse darf
hingewıesen werden: die durch dıe Technik erleichterten Kommuniıkatıons- un: Reı-
semöglıchkeıten ührten einem Abbau des bıslang für dıe Kıirche bedeutsamen De-
legationsrechtes (226 444 Z die wirtschaftliche Entwıcklung hat Regelungen
ber die Mitgift, die beım FEintritt 1ın bestimmte Frauenklöster erbracht werden
mußte, hinfällig gyemacht (276); eın spater Trıumph des römischen Rechts ber das
germanische 1St 1im Personenrecht VONnsStLAtLtien der Verwandtschaftsgrad In
der Seitenlinıie wird ach der römischen Zählung ausgerichtet (925 10% 3 Wer
danach sucht, ob und WwW1e€e die Aussagen des 7weıten Vatikanıschen Konzıls umgesetz
worden sınd, tindet beı mannıgfaltige Hıinvweıse. Er zeıgt ber uch mehrfach, da{fß
immer dann, WEeNnNn dıe Codexkommuissıon ıne strıttıge theologische Frage entsche1-
den sollte, sS1e sıch für dıe Beibehaltung der Antwort entschıed, welche der Codex VO

1947 erteılt hatte; ELW gegenüber der Frage, ob jeder Ehevertrag eın Sakrament
se1l (358, uch 609, Anm 254) Überall ber dort, das Konzıl klare Aussagen ZUTr

Gestaltung kirchlichen Lebens traf, pragen S1e das Cu«c Kirchenrecht: stellt 1eSs
nachdrücklich heraus. So 1St 65 dem Konzıl zuzuschreıben, da{ jedem, gleichgültig ob
getauft der ungetauft, eın Klagerecht im kanoniıschen Prozefß zukommt (538;
Anm 35 da{ß die Laıen aktıver 1n dıe Liıturg1ie einbezogen sınd (152
un da{fß das ökumenische Anlıegen bei aller Abgrenzung doch vielfältig aufgenom-
Inen 1St (298 TD 196 383), VO der Aufwertung des Bischotsamtes un:
den herausgestellten Grundrechten ganz schweıgen.

Zur Orıentierung in den theologischen Fragen tührt Aussagen VO  — Aymans,
Bertrams, Mörsdorf, Rahner, Semmelroth ( So erhält der Leser eiınen Einblick in
den Stand der Überlegungen ZU 1nn der Meßstipendıien, ZUrTr Versöhnungsdimen-
S10N des Bufissakramentes der ELW T Amtsverständnıs. Daran sınd nNnu einıge
Bemerkungen dieser Darstellung anzuknüpfen. selbst hält sıch StrenNg mı1t Stel-
lungnahmen zurück. Er o1bt wieder, meIlst hne eigene Wertung. och dankbar wiırd
regıstrıiert, Wenn völlıg Recht den 1399 als „Aushöhlung des Grundsatzes
‚nulla sıne lege‘ M bezeichnet ber schon wıeder FA 6223
N der den Gebrauch der Grundrechte In das Urteıil der Bischöfe stellt, enthält
sıch des Urteıls Dreı FEinzelheıten: den staatskirchenrechtlichen Werken
tehlt das „Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublık Deutschland. Hrsg

Friesenhahn un: Scheuner 1m Verband miı1ıt Listl, Bde, Berlın 974/75“
41) /7u 396 der Bischot mMUu: nıcht konsekriert se1n, das Chrısam weıhen
(s Ü Falsch übersetzt 1St C: F5 (2979), der die Miıtarbeıt der Ordensleute beı
der Verkündigung regelt. An Stelle VO S erscheint ANgEMESSCH, dafß S1e VO Bı-

convenıenter SSU-schotBUCHBESPRECHUNGEN  Wille, auf Änderungen hinzuarbeiten, ermutigt. Auf einige kleinere Einflüsse darf  hingewiesen werden: die durch die Technik erleichterten Kommunikations- und Rei-  semöglichkeiten führten zu einem Abbau des bislang für die Kirche bedeutsamen De-  legationsrechtes (226 zu c. 444 $ 2); die wirtschaftliche Entwicklung hat Regelungen  über die Mitgift, die beim Eintritt in bestimmte Frauenklöster erbracht werden  mußte, hinfällig gemacht (276); ein später Triumph des römischen Rechts über das  germanische ist im Personenrecht vonstatten gegangen: der Verwandtschaftsgrad in  der Seitenlinie wird nach der römischen Zählung ausgerichtet (93 zu c. 108 $ 3). Wer  danach sucht, ob und wie die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils umgesetzt  worden sind, findet bei S. mannigfaltige Hinweise. Er zeigt aber auch mehrfach, daß  immer dann, wenn die Codexkommission eine strittige theologische Frage entschei-  den sollte, sie sich für die Beibehaltung der Antwort entschied, welche der Codex von  1917 erteilt hatte; so etwa gegenüber der Frage, ob jeder Ehevertrag ein Sakrament  sei (358, s. auch 609, Anm. 254). Überall aber dort, wo das Konzil klare Aussagen zur  Gestaltung kirchlichen Lebens traf, prägen sie das neue Kirchenrecht: S. stellt dies  nachdrücklich heraus. So ist es dem Konzil zuzuschreiben, daß jedem, gleichgültig ob  getauft oder ungetauft, ein Klagerecht im kanonischen Prozeß zukommt (538,  Anm: 35 zu c. 1476), daß die Laien aktiver in die Liturgie einbezogen sind (132 £5)  und daß das ökumenische Anliegen bei aller Abgrenzung doch vielfältig aufgenom-  men ist (298 f. zu c. 755, 196 f. zu c. 383), von der Aufwertung des Bischofsamtes und  den herausgestellten Grundrechten ganz zu schweigen.  Zur Orientierung in den theologischen Fragen führt S. Aussagen an von Aymans,  Bertrams, Mörsdorf, Rahner, Semmelroth u.a. So erhält der Leser einen Einblick in  den Stand der Überlegungen zum Sinn der Meßstipendien, zur Versöhnungsdimen-  sion des Bußsakramentes oder etwa zum Amtsverständnis. — Daran sind nun einige  Bemerkungen zu dieser Darstellung anzuknüpfen. S. selbst hält sich streng mit Stel-  lungnahmen zurück. Er gibt wieder, meist ohne eigene Wertung. Doch: dankbar wird  registriert, wenn er — völlig zu Recht — den c. 1399 als „Aushöhlung des Grundsatzes  ‚nulla poena sine lege‘“ (c.221 $ 3) bezeichnet (134). Aber schon wieder zum c.223  $ 3, der den Gebrauch der Grundrechte in das Urteil der Bischöfe stellt, enthält S.  sich des Urteils (134). Drei Einzelheiten: unter den staatskirchenrechtlichen Werken  fehlt das „Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.  v. E. Friesenhahn und U. Scheuner im Verband mit J. Listl, 2 Bde, Berlin 1974/75“  (41). Zu S. 396: der Bischof muß nicht konsekriert sein, um das Chrisam zu weihen  (s. c. 880 $ 2). Falsch übersetzt ist c. 758 (299), der die Mitarbeit der Ordensleute bei  der Verkündigung regelt. An Stelle von „Es erscheint angemessen, daß sie vom Bi-  convenienter assu-  schof ... herangezogen werden“, muß es heißen („iidemque  muntur“), daß sie in angemessener Weise herangezogen werden, also in Rücksicht-  nahme auf die Eigenart des Instituts. Die Enttäuschung über manche ausgebliebene  Reform des Kirchenrechts sollte das Bemühen nicht hindern, als Christ sein Recht  kennen zu lernen und es zu gebrauchen, denn nur so lassen sich „die gegenseitigen  Beziehungen der Gläubigen in einer auf Liebe beruhenden Gerechtigkeit gestalten“  (Promulgationskonstitution). Verlag und Autor haben dazu einen verdienstvollen  Beitrag geleistet.  N. BRıESKORN S. J.  SEBOoTT, REINHOLD, Das neue kirchliche Eherecht. Frankfurt/M.: Knecht 1983. 229 S.  Allen denen, die über das ab 1. Adventssonntag dJs (1983) geltende kirchliche  Eherecht zuverlässig Bescheid wissen müssen oder aus persönlichem Interesse sich  eine zutreffende Vorstellung davon zu machen wünschen, bietet das Buch genau das,  was sie suchen. Es legt genau dar, was hinfort geltendes Recht sein wird; auf die be-  stehenden, auch durch das neue kirchliche Gesetzbuch nicht ausgeräumten Kontro-  versfragen geht es nicht ein, versäumt jedoch nicht, an sie zu erinnern, wo sie allen-  falls eine Rolle spielen könnten. — S. verfährt kommentierend so, daß er immer zuerst  den lateinischen Wortlaut eines jeden canon abdruckt; darauf folgt, weil noch nicht  erlaubt war, den Codex zu übersetzen, eine deutsche Inhaltsangabe oder Umschrei-  bung, die allerdings manchmal einer Übersetzung zum Verwechseln ähnlich sieht.  314herangezogen werden”, mu{fß CS heißen („ııdemque
muntur”), da{fß s1e in aANgEMESSCNCI Weiıse herangezogen werden, Iso iın Rücksicht-
nahme auf die Eıgenart des Instıituts. Dıie Enttäuschung ber manche ausgebliebene
Retorm des Kirchenrechts sollte das Bemühen nıcht hındern, als Christ seın Recht
kennen lernen un gebrauchen, enn NUur lassen sıch „dıe gegenseltigen
Beziehungen der Gläubigen In eıner auf Liebe beruhenden Gerechtigkeıit gestalten”
(Promulgationskonstitution). Verlag un Autor haben azu einen verdienstvollen
Beıtrag geleıistet. BRIESKORN S3

SEBOTT, REINHOLD, Das eue khirchliche Eherecht. Frankfurt/M Knecht 1983 2729

Allen denen, die ber das ab 1. Adventssonntag dJs (1983) geltende kirchliche
FEherecht zuverlässıg Bescheıid wı1ıssen müssen der aus persönlichem Interesse sıch
ine zutrettende Vorstellung davon machen wünschen, biıetet das Buch das,
W as s1e suchen. Es legt N: dar, WwWAasSs ıntort gyeltendes Recht seın wiırd; auf dıe be-
stehenden, uch durch das Ccu«€ kirchliche Gesetzbuch nıcht ausgeraumten Kontro-
versfiragen gyeht nıcht e1in, versaäumt jedoch nıcht, S$1€e eriınnern, s1e allen-
falls ıne Rolle spielen könnten. vertährt kommentierend S dafß immer ZzZuersti

den lateinischen Wortlaut elnes jeden abdruckt; daraut folgt, weıl och nıcht
erlaubt WAafl, den Codex übersetzen, eıne deutsche Inhaltsangabe der Umschreı-
bung, die allerdings manchmal eıner Übersetzung ZU Verwechseln Ahnlich sıeht.
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Schon 1er und och mehr in den kommentierenden Ausführungen macht sıch der
mehr der wenıger für alle deutschsprachigen Kanonisten, die ihr Studium nıcht
deutschen rechtswissenschaftlichen Fakultäten zurückgelegt haben, typische Mangel

Sicherheıit un: Gewandtheıt 1m Umgang MI1t der Fachsprache geltend; nıcht ganz
selten greifen s1e 1im Ausdruck tehl Da ‚CONTtFrAaCLUus matrımonı1alıs‘ CS 1055, miıt
Ehe als Vertrag wiedergegeben wird, aßt sıch, fremdartıg Sprachempfin-
den anmutetl, leider nıcht vermeıden und mu{fß hingenommen werden; dıie Wiedergabe
durch „Ehevertrag” dagegen 1St fehlerhaft, weıl unsere Rechtssprache mıiıt diesem
sammengeSELZLEN Hauptwort EeLIwas SA anderes bezeichnet, nämlich den ertrag,
durch den dıe Ehegatten ihre vermögensrechtlichen Beziehungen regeln. Allzu
beschwert werden römisch-rechtliche Begriffe der Rechtsfiguren 1Ns Deutsche über-
NOMMECN, hne prüfen, ob dıe deutsche Rechtsordnung S1€E überhaupt kennt un
zutreffendenfalls, ob oöoder inwıeweılt sS1€e mıt den gleichnamıgen römisch-rechtlichen
übereinstiımmen. Miıt besonderer Vorsicht sollte INall, dıe Getahr schwerer Miß-
verständniısse vermeıiden, mıt Begritfen w1e Auflösung der Ehe umgehen. Autlösen
kann 111  - NUur, W as gC- der ver-bunden 1STt. Demzufolge halten WIr 1m Deutschen
Stıreng daran fest, 11UTL 1mM Falle der Aufhebung der der Scheidung eıner bestehenden

und andere sehen sich als be-(bürgerlichen) Ehe 9 Ss1€e werde „aufgelöst”.
rechtigt Al uch be1 kirchlicher Feststellung der Nıchtigkeıt einer Ehe (‚constare de
nullıtate‘) VOoO „Auflösung” der Ehe sprechen, zugleıch ber dıe Ehe als „unauflös-
ıch“ bezeichnen. Beı der Eheschliefßung ‚sub condicione‘ denkt der deutsche Leser
selbstverständlich aufschiebende un auflösende Bedingung; iıhm ware daher be-
wufßt machen, da{fß davon Sar nıcht dıe ede seın kann, weıl dıe Unauflöslichkeit
der Ehe dıe Eheschliefßung auflösender Bedingung begrifflich ausschliefit. Der
‚favor LUT1S“, den die Ehe genießt, 1st keıin „Rechtsschutz” 235 sondern. utreftend
ELW MI1t „Rechtsgunst” wiederzugeben (198, 208) Sovıel ZzZu Sprachlichen. Um
der Sache wiıllen, der das Buch dienen wıll, ware vielleicht hilfreich SEWESCH, deutlı-
cher herauszuarbeıten, inwıieweıt dıe durch das Motu Proprio „Matrımoni1a mixta“
VO 19/0 vorweggenOMMENEC Regelung der Mischehen durch den C6 überholt
wıird Sehe 1C| recht, ann zieht doch TSLT der eCUu«C Codex die Folgerungen, dıe sıch
AUS dem Verständnıis ergeben, das dıe Kıirche sıch 1m Konzıl VO sıch selbst un
VO den anderen „Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften“ erarbeıtet hat; die War

weI1lt ber die Mischehen hiınaus reichen, be1 ıhnen ber doch sıch 1n besonderem Ma
geltend machen. An verschiedenen Stellen des Buches klıngt dıese Erkenntniıs a
wırd ber nıcht systematisch durchgezogen. Hatte dıe Kıirche bis dahın alle Getauften
als ıhre esetze un damıt eben uch ihr Eherecht gyebunden erachtet, SOWeılt
sS$1e nıcht (wıe bezüglich de Formvorschrift) eıgens davon treistellte, hat das Kon-
711 diesen Anspruch fallen lassen. Damıt hat das Konzıil ber nıchtu Recht geSsELZL,
sondern Ur die bestehende, bısher unzutrettend ausgelegte Rechtslage anders, nam-

ıch zutretfend ausgelegt. Daraus erwächst das Bedürfnis, dieses berichtigte Verständ-
n1S der eın für alle mal bestehenden Rechtslage wissenschaftlich hlären un gegebe-
nenfalls in Gesetzestorm fassen. Dabeı 1St unterscheıden, w1€e weIılt dıe Kırche
ihre eıgenen Ansprüche zurückgenommen hat und wWas sich aus dieser Zurücknahme
tür die Befugnıs der deren „Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften“ erg1bt, bezüg-
ıch des Sakramentes der Fhe tür iıhre Angehörıigen verbindliche Recht SEIZECN, das
als solches uch beı Ehen, die Katholiken miıt ihnen schließen, ebenso beachten 1St
w1e€e das VO der katholischen Kıiırche für ihre Angehörigen Recht Dıie VO  —$

fortschreitende Kommentierung VO N IV, tit. VII ‚de matrımon10‘
bietet keine rechte Gelegenheıt, das zusammenhängen behandeln. Wenn eiıne VO

zıitlerte römische Entscheidung aussagt, die katholische Kirche erkenne den ortho-
doxen Ostkirchen diese Befugnis Z ann 1St diese Entscheidung nıcht konstitutiv,
sondern ausschließlich deklaratorisch.

Im einzelnen. Schon dıe lateinische Fassung des aus 1016 des bisherigen Codex
die deutsche Wiedergabe VONhervorgegangenen 1St sprachlich mißlungen;

da VO  — WwWwel Katholiken‚una tantum pars’ durch „einer VO ihnen“ würde besagen,
der iıne getauft ware, der andere ungetauft O1) Zu ‚humano modo 1ın 1061,
wäÄäre vielleicht ergänzend anzumerken, dafß uch gemeınsame Nachkommenschaft
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4US Zeugung nıcht ZUr O  — mMatrımon11 ausreıicht 35) Beım Ehe-
wiıllen sähe F& der Klarheıt wiıllen SErn Sanz SC| einander abgesetzt W as

Gegenstand dieses Wıllens 1ST un welche Eigenschaften als psychıicus e uma-
1U haben, welchen Ertordernissen dieser Rücksicht SCHUSCH mu{fß
Das ‚PETMANECNS 096 annn nıcht den iInn VO „auf Lebenszeıt sondern
L1UTLE VO „auf SCWISSC Dauer haben Wenn ach 099 selbst dıe ITMISC Meınung, die
Ehe SCI lösbar, unschädlich 1ST, ann kann ITSLE recht nıcht des ausdrücklichen W1S-
SCNS iıhre Unlösbarkeit bedürten /7u Begınn VO 190 MUu „kann
nıcht ANSCHOMMEN werden sınngemäfßs heißen „besteht keine Rechtsvermutung da-
für; müßte Iso bewıiesen werden Den /weck den der Vti sıch ZESETIZT hat
füllt SCIN Buch 111 ausgezeichneter Weıse NELL BREUNING

MINNERATH, ROLAND Le droıit de l’Eglise la 1ıberte du ‚yllabus Vatıcan (Le o
theologıque 39) Parıs Beauchesne 1982 /
Eın ungewöhnlıch interessantes un lehrreiches Buch dem IMNa  — viele Leser WUun-

schen möchte Der Tıtel („Das Recht der Kıiırche autf Freiheit bezeichnet den Aus-
gyangspunkt der Untersuchung un: des geschichtlichen Ablaufs, dessen überraschen-
des Ergebnis LWAas Sanz anderes IST, nämlıch die Religionstreiheit SCNAUCTF PCSPro-
chen das Recht Ce1INEesS jeden Menschen un jeden menschlichen Gemeinschaftt
auf Religionsfreiheit

Die ersten christlichen Jahrhunderte kennen das Problem och nıcht Erstmals be-
wußt wırd 5S0S ‚orbıs christianus dem (vermeıntlıch) christliıch gewordenen
Erdkreis (ın Wirklichkeit 1Ur der Umkreıs des Miıttelländischen Meeres) Dort gibt
NUuU 1NC menschliche Gemeinschaft, die jedoch VO ‚Wel Oberhäuptern geleıtet wırd
dem Papst geistlıchen und dem Kaılser 111 weltlichen Dıngen Be1I diesem Sachver-
halt (oder richtiger be1 dieser Vorstellung VO Sachverhalt geht die Zuständıg-
keit der beiıden Obrigkeıten, der kirehlichen un der weltlichen welchen Angele-
genheıten haben 111 un dieselben Untertanen der der der anderen Obrigkeıt

gehorchen? Diese Frage verkoppelt sıch MIL derjenıgen ach dem Verhältnis der
beiden Autorıitäten zueiınander; 1ST die päpstliche Autorıität ihres geistlichen
Charakters NUr Sheren Kanges als dıe kaiserliche der 1ST S1C ıhr übergeordnet die
kaiserliche vielleicht VO ihr NUur abgeleıtet und daher etzten Endes VO ihr abhängig?

Di1e Glaubensspaltung, MIL der dıe geistliche Gemeininschaft zerbrach und die gleich-
zEeEILNSZE Entstehung der Natıonalstaaten, MIL der uch die weltliche Einheit ihr nde
tand e uch dıe bıs dahın C1NE Gemeinschaft ‚.Wel Oberhäuptern ‚WE
beneinander bestehende Gemeiinschatten auseinandertallen Hınftort gehört INa  — WEl
verschiedenen Gemeinschatten der geistlichen un der weltlichen, deren jede ihr
CISCNCS Oberhaupt hat Damıt ber stellt sıch die Frage nach dem Verhältnis dieser
beıden Gemeinschaftten zueinander, das sıch ottenbar ach dem bestimmt WAas jede
VO ıhnen tatsächlich und rechtlich 1sSE Nunmehr mu{fß die Kırche, ihre Rechte,
insbesondere ihre Freiheit VO Staat un: VO staatlicher Gewalt darzutun, den
Nachweiıis erbringen, da S$1C als soz1ales Gebilde dem Staat gleichsteht Daraus entwik-
kelt sıch das SOr 1US$ publıcum Ecclesiae die Lehre VoO der Kıirche als „vollkommene
Gesellschaft Dıiese uch schon VO anderen untersuchte und dargestellte Entwick-
lung wırd nachgezeıichnet das Interesse un: der Wert dieser Studıe hegt jedoch der
Fortführung darüber hinaus, der Darstellung, WIC diese Lehre, deren Wahrheits-
kern unberührt bleibt, sıch für das W Aas S16 leisten soll mehr un: mehr als ungeel1gnetL
erweIst Diese „ontologische 4aus dem, W as die Kıirche ureigentlich SE entwik-
kelte Argumentatıon 1ST ausgesprochen theologisch Un als solche für den gläubıgen
Katholiken überzeugend; ber gyerade nıcht für ihren Adressaten, nämlıch den moder-
N  >} Staat, der eben nıcht „gläubig“ un schon Sar nıcht befugt ıIST, ber die Wahrheit

Relıgıion der das 4US ıhr abgeleıtete Selbstverständnis Religionsgemeın-
schaft urteilen. Ihm gegenüber ıIST mMI1t theologischer Argumentatıon nıchts u-
richten; für die Auseinandersetzung MI1Tt ıhm mufß die Kırche sıch auftf IN ihr INIL ihm
CIMECINSAMEC Ebene begeben; das kann Nur dıe Jjuristische sC1INn Ihren Ansatz tindet
die e€Uue Argumentatıon bei der Frage der Toleranz, sıeht sıch jedoch bald veranladfit,
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